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Antrag 
auf einen Tagesordnungspunkt
(§ 43 Abs. 3 S. 1 KVG LSA i.V.m. § 3 Abs. 2 Geschäftsordnung)

Antragsteller: für Gremium 

 Stadtrat 

 Hauptausschuss 

 Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 

 Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr und digitale Infrastruktur 

 Sozial- und Kulturausschuss 

 Rechnungsprüfungsausschuss 

 Heimausschuss 

Datum und Unterschrift: 

Hinweis:  
Einreichungsfrist  
14 Tage vor der Sitzung 

Betreff des Tagesordnungspunktes: 

Beschlussentwurf: 

ggfs. gesetzliche Grundlagen: 

Haushaltsmittel: 

erforderlich:   Ja  Nein Höhe (geschätzt): ____________________ 

Deckungsvorschlag:  ____________________ 
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Begründung / Darlegung des Sachverhaltes: 


	Datum: 22.10.2020
	Stadtrat: On
	Hauptausschuss: Off
	Bau Sanierungsund Umweltausschuss: Off
	Ausschuss für Wirtschaft Verkehr und digitale Infrastruktur: Off
	Sozialund Kulturausschuss: Off
	Rechnungsprüfungsausschuss: Off
	Heimausschuss: Off
	Ja: Off
	Nein: Off
	Höhe geschätzt: 
	Deckungsvorschlag: 
	Antragsteller: Fraktion SPD/BI-WLS
	Betreff des TOPs: Überprüfung eines Kreistagsbeschlusses durch das Landesverwaltungsamt - Wiedereröffnung Frauenklinik BTF
	gesetzliche Grundlagen: 
	Beschlussentwurf: Der Stadtrat beauftragt den Oberbürgermeister - mit den ebenfalls betroffenen Kommunen Zerbst, Aken, Osternienburger Land und Südliches Anhalt gemeinsam oder, falls dies nicht zeitnah möglich ist, im Namen der Stadt Köthen allein - beim Landesverwaltungsamt als zuständige Kommunalaufsicht für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld eine Überprüfung des Beschlusses des Kreistages vom 17. September 2020 zur Wiederöffnung der Klinik für „Frauenheilkunde und Geburtshilfe“ am Gesundheitszentrum Bitterfeld-Wolfen auf Rechtmäßigkeit zu veranlassen.Ziel ist die Aufhebung des o.g. Beschlusses des Kreistages wegen Rechtswidrigkeit. 
	Begründung: Mit dem Beschluss des Kreistages, der aus Sicht der Stadt Köthen wegen Verstoßes gegen den Grundsatz der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft rechtswidrig ist, greift der Landkreis unzulässig in das Selbstverwaltungsrecht der Stadt Köthen ein.Ausführliche Begründung im Anhang.


